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Einleitung

A. Tatsächlicher Befund

I. Historisches

Das Fliegen ist ein uralter Menschheitstraum. Den Vögeln gleich sich in die Lüfte
zu erheben, schien lange Göttern vorbehalten. In der griechischen Sage bezahlte
Ikarus seinen Übermut, der ihn sich zu nah zur Sonne aufschwingen ließ, mit dem
Leben. Von realen Flugversuchen berichten bereits antike Quellen.1 Zu den ersten
erfolgreichen bemannten Flügen kam es vermutlich im 10. Jahrhundert im pazifi-
schen Raum. Fesseldrachen wurden hier zu militärischen und zeremoniellen Zwe-
cken eingesetzt. 1282 berichtete Marco Polo von derartigen bemannten Drachenflü-
gen.2 Im Europa der Renaissance entwarf Leonardo da Vinci (1452–1519) ver-
schiedene Fluggeräte und stellte Strömungsuntersuchungen an. 1783 erhob sich der
erste bemannte, von den französischen Brüdern Joseph Michel und Jacques Etienne
Montgolfier konstruierte Heißluftballon in die Lüfte. Nach dem Prinzip „leichter als
Luft“ funktionieren auch die Luftschiffe. Die erste Fahrt hiermit erfolgte 1852.3 Bis
in die 30er Jahre des 20. Jahrhunderts entwickelten sich Luftschiffe zu wichtigen zi-
vilen Luftverkehrsmitteln, die Passagiere im Liniendienst auch über den Atlantik
beförderten.4 Das Ende dieser Ära wurde eingeläutet durch die Explosion des Zep-
pelins LZ 129 „Hindenburg“, des größten Luftschiffs der damaligen Zeit, am 6. Mai
1937 beim Landeanflug auf Lakehurst /USA. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden
Luftschiffe endgültig durch Flugzeuge abgelöst.

Am Anfang der modernen Flugzeugentwicklung stehen insbesondere der Englän-
der George Cayley (1773–1857) und der Deutsche Otto Lilienthal (1848–1896).
Cayleys theoretische Abhandlungen waren Ausgangspunkt der wissenschaftlichen
Befassung mit dem Fliegen nach dem Prinzip „schwerer als Luft“. Er erkannte den
größeren Auftrieb gewölbter im Vergleich zu flachen Tragflächen. Mit einem von

1 Hierzu und zu zahlreichen weiteren historischen Flugversuchen Wissmann, Geschichte
der Luftfahrt, S. 33 ff.

2 Klußmann /Malik, Lexikon der Luftfahrt, S. 375; Streit / Taylor, Geschichte der Luftfahrt,
S. 14.

3 Mit seiner dampfgetriebenen Konstruktion legte der Franzose Henri Giffard dabei 28 km
mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 8 km/h zurück und erzielte eine Flughöhe
von bis zu 1.800 m, vgl. Streit /Taylor, a. a. O., S. 26.

4 Vgl. Streit /Taylor, a. a. O., S. 33 ff., 201 ff.



ihm konstruierten Fluggerät gelang 1852 oder 1853 der erste bemannte Gleitflug.
Lilienthal führte sowohl die theoretischen als auch die praktischen Ansätze Cayleys
systematisch fort. Sein 1889 veröffentlichtes Buch „Der Vogelflug als Grundlage
der Fliegekunst“ gilt heute als wichtigste flugtechnische Veröffentlichung des
19. Jahrhunderts. Der deutsche Flugpionier unternahm Tausende Flugversuche, bei
denen ihm mit seinen Segelfluggeräten Gleitflüge von bis zu 250 m Länge gelan-
gen.5 Anknüpfend an diese Vorarbeiten glückten den Gebrüdern Orville und Wilbur
Wright am 17. Dezember 1903 die ersten6 gesteuerten Motorflüge der Geschichte.7

Ermöglicht wurde dies auch durch die Entwicklung des schnell laufenden, sich
durch ein geringes Leistungsgewicht auszeichnenden Verbrennungsmotors durch
Gottlieb Daimler im Jahr 1883.

Die folgenden Jahre brachten immer leistungsfähigere Fluggeräte und Motoren
hervor. Nach der Devise: „Höher, schneller, weiter!“ wurden laufend neue Rekorde
aufgestellt. Ausgelobte Geldpreise stachelten zu immer neuen Höchstleistungen an.
1909 überquerte der Franzose Louis Blériot erstmals mit einem Flugzeug den Är-
melkanal. In diesen Pionierjahren war das Fliegen zunächst freilich nicht mehr als
ein Sport für tollkühne Draufgänger, deren Mut und Geschicklichkeit auf Flug-
schauen von einem begeisterten Publikum gefeiert wurden. Das änderte sich mit
dem Ersten Weltkrieg.8 Flugzeuge wurden für Aufklärungsflüge eingesetzt, zur Ar-
tillerieführung, für den Abwurf von Bomben über und hinter den feindlichen Linien
und schließlich auch als Jagdflugzeuge. Hierfür wurden immer leistungsfähigere
und zuverlässige Maschinen entwickelt und in Serie produziert. Damit waren die
technischen Voraussetzungen geschaffen auch für die zivile Nutzung des Flugzeugs
als Transportmittel, die nach dem Krieg im großen Stil einsetzte.9

Die zwanziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts markieren den Beginn der
Entwicklung des internationalen Luftverkehrs, d. h. des systematischen Einsatzes
des Flugzeuges als bedeutendes Verkehrsmittel zur Beförderung von Personen, Post
und Gütern über größere Entfernungen und über Ländergrenzen hinweg.10 Interna-
tional operierende Fluggesellschaften wurden gegründet.11 In Deutschland begann
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5 Ausführlich zu Leben und Wirken Lilienthals Heinzerling /Trischler (Hrsg.), Otto Lilien-
thal. Flugpionier – Ingenieur – Erfinder, 1991.

6 Bereits am 14. 8. 1901 soll der aus dem Fränkischen stammende Gustav Weißkopf in
Bridgeport /Connecticut einen Motorflug über die Distanz etwa einer halben Meile absolviert
haben. Der Flug ist allerdings nur durch Zeugenaussagen dokumentiert.

7 Beide Brüder absolvierten an diesem Tag je zwei Flüge. Der erste, von Orville gesteuerte
Flug dauerte 12 Sekunden und ging über eine Distanz von 120 ft. (36,5 m). Der längste und
weiteste Flug gelang Wilbur, der innerhalb von 59 Sekunden 852 ft. (259,7 m) zurücklegte.

8 Hierzu Kutz, Das Flugzeug als Waffe, in: Museum für Verkehr und Technik Berlin
(Hrsg.), Hundert Jahre deutsche Luftfahrt, S. 39 ff.; Streit /Taylor, Geschichte der Luftfahrt,
S. 104 ff.

9 Hierzu Ott, Pioniere der Verkehrsluftfahrt, S. 61 ff.; Streit / Taylor, a. a. O., S. 98 ff.,
178 ff.

10 Schwenk /Giemulla, Handbuch, S. 5.



im Jahre 1919 der planmäßige Linienverkehr auf den Flugplätzen Berlin-Johannis-
thal, Hamburg-Fulsbüttel, Hannover-Linden und München-Oberwiesenfeld.12 In
den Folgejahren wurden zahlreiche weitere Flugplätze an den Linienverkehr ange-
schlossen.13 Der erste speziell für die kommerzielle zivile Luftfahrt konzipierte
Flughafen14 nahm 1922 in Königsberg-Devau den Betrieb auf. Für das Jahr 1938
wies die Reichsstatistik über 137.000 Flugbewegungen (An- und Abflüge) im plan-
mäßigen Linienverkehr aus.15 Im gleichen Jahr wurden an deutschen Flughäfen ins-
gesamt 642.000 Fluggäste gezählt sowie 9.800 t Fracht und Gepäck und 12.000 t
Post umgeschlagen.16 Technische und fliegerische Glanzlichter dieser Zeit waren
das erste Ganzmetall-Verkehrsflugzeug der Welt, die Junkers F 13 (1919), erste At-
lantiküberquerungen,17 die Entwicklung der Funknavigation und von Instrumenten
für einen Flug ohne Sicht sowie Flugzeuge mit Druckkabinen.18

Im Zweiten Weltkrieg ging der zivile Luftverkehr in Deutschland und weiten Tei-
len Europas stark zurück oder kam vollständig zum Erliegen. Auf der anderen Seite
waren es in dieser Zeit einmal mehr militärische Erfordernisse, die einen technolo-
gischen Entwicklungsschub auslösten. Gegen Kriegsende waren die Grenzen der
Leistungsfähigkeit von Kolbentriebwerken erreicht. Die Ära der Strahlflugzeuge be-
gann. Vor allem deutsche Ingenieure leisteten hier Pionierarbeit. Das erste Düsen-
flugzeug der Welt, die Heinkel He 178, absolvierte ihren Jungfernflug bereits am
27. August 1939. Zur Serienreife entwickelt und von der Deutschen Luftwaffe in
Dienst gestellt wurden Strahlflugzeuge allerdings erst ab 1944: Die als Jäger und
Jagdbomber eingesetzte Messerschmitt Me 262, der Bomber und Aufklärer Arado
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11 KLM (1919), Lufthansa (1926), PanAm (1927). Zur Gründung der Lufthansa Ott, Pio-
niere der Verkehrsluftfahrt, in: Museum für Verkehr und Technik Berlin (Hrsg.), Hundert Jahre
deutsche Luftfahrt, S. 65 ff.

12 Treibel, Geschichte der deutschen Verkehrsflughäfen, S. 9.
13 Hierzu Treibel, ebenda.
14 Der Begriff „Flughafen“ als einheitliche Bezeichnung aller für den Start und die Lan-

dung von Luftfahrzeugen benutzten Flächen wurde durch das Luftverkehrsgesetz vom 1. 8.
1922 (RGBl. I S. 681) eingeführt. Der heutige Oberbegriff ist der des „Flugplatzes“ (vgl. § 6
Abs. 1 Satz 1 LuftVG), während als „Flughäfen“ heute größere, planfeststellungsbedürftige
Flugplätze firmieren (vgl. dazu auch noch Fn. 258 [S. 106]).

15 Statistisches Reichsamt, Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich 1939 /40, aus-
zugsweise abgedruckt bei Treibel, Geschichte der deutschen Verkehrsflughäfen, S. 18.

16 Ebenda.
17 Die erste Nonstop-Überquerung gelang den Briten John Alcock und Arthur Whitten

Brown, die am 14. und 15. 6. 1919 von Neufundland nach Irland flogen. Im gleichen Jahr fuhr
das englische Luftschiff R34 von Schottland nach Mineola /New York (2. bis 6. 7. 1919) und
wenige Tage später von dort aus zurück nach Norfolk /England (9. bis 11. 7. 1919) Den ersten
Nonstop-Alleinflug absolvierte der Amerikaner Charles Lindberg am 20. und 21. 5. 1927. Mit
seinem „Spirit of St. Louis“ getauften Flugzeug flog er von New York nach Paris. Zu allem
Streit / Taylor, Geschichte der Luftfahrt, S. 121 ff.

18 Das erste Passagierflugzeug mit einer Druckkabine war die Boeing B 307 von 1938. Sie
ermöglichte ein Fliegen über dem Wetter, was einen Gewinn an Sicherheit und Komfort be-
deutete.


